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Gesetz uiber das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen und StraBenbahnen
(Fahrpersonalgesetz — FPersG)
Vom 19. Februar 1987 (BGBI. | Nr. 15, S. 640)
zuletzt geandert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 2. Marz 2023 (BGBI. | Nr. 56, S. 1)
in Kraft getreten am 9. Marz 2023

§1

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt fiir die Beschaftigung und fiir die Tatigkeit des Fahrpersonals von Kraftfahrzeugen sowie
von StraRenbahnen, soweit sie am Verkehr auf 6ffentlichen StralRen teilnehmen. Mitglieder des Fahrpersonals
sind Fahrer, Beifahrer und Schaffner. Sofern dieses Gesetz und die auf der Grundlage von § 2 Nr. 3 erlassenen
Rechtsverordnungen Regelungen zur Arbeitszeitgestaltung treffen, gehen diese dem Arbeitszeitgesetz vor.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht fir die Mitglieder des Fahrpersonals

1.

2.

von Dienstfahrzeugen der Bundeswehr, der Feuerwehr und der anderen Einheiten und Einrichtungen des
Katastrophenschutzes, der Polizei und des Zolldienstes,

von Kraftfahrzeugen mit einem zulassigen Gesamtgewicht, einschliellich Anhanger oder Sattelanhanger,
bis zu 2,8 t, es sei denn, daB sie als Fahrpersonal in einem unter den Geltungsbereich des Arbeitszeit-
gesetzes fallenden Arbeitsverhaltnis stehen.

§2

Rechtsverordnungen

Das Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermachtigt, im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium fir Arbeit und Soziales mit Zustimmung des Bundesrates

1.

zur Durchfiihrung der Verordnung (EG) Nr. 2135/98 des Rates vom 24. September 1998 zur Anderung
der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 und der Richtlinie 88/599/EWG (ABI. EG Nr. L 274 S. 1), der Verord-
nung (EG) Nr. 561/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 15. Marz 2006 zur Harmoni-
sierung bestimmter Sozialvorschriften im StraRenverkehr und zur Anderung der Verordnungen (EWG)
Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85
des Rates (ABI. EU Nr. L 102 S. 1), der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 4. Februar 2014 Uber Fahrtenschreiber im Stralenverkehr, zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates (iber das Kontrollgerat im StraRenverkehr und zur Anderung der
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung be-
stimmter Sozialvorschriften im Stralenverkehr (ABI. L 60 vom 28.2.2014, S. 1) sowie der Richtlinie
2006/22/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 15. Marz 2006 iber Mindestbedingungen
fur die Durchfiihrung der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 des Rates Uiber So-
zialvorschriften fir Tatigkeiten im Kraftverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 88/599/EWG des Rates
(ABI. EU Nr. L 102 S. 35), in der jeweils geltenden Fassung, Rechtsverordnungen

a) Uber die Organisation, das Verfahren und die Mittel der Uberwachung der Durchfiihrung dieser Ver-

ordnungen,

b) Uber die Gestaltung und Behandlung der Tatigkeitsnachweise und Fahrtenschreiber,

c) Uber Ausnahmen von den Mindestaltersgrenzen fir das Fahrpersonal sowie Ausnahmen von den Vor-
schriften Uber die ununterbrochene Lenkzeit, Fahrtunterbrechungen und Ruhezeiten,

d) Uber die Benutzung von Fahrzeugen und,

e) soweit es zur Durchsetzung der Rechtsakte der Europaischen Gemeinschaft oder der Europaischen

Union erforderlich ist, zur Bezeichnung der Tatbestande, die als Ordnungswidrigkeiten nach § 8 Abs. 1
Nr. 1 Buchstabe b, Nr. 2 Buchstabe b und Nr. 4 Buchstabe b geahndet werden kénnen,
zu erlassen, soweit der Bundesrepublik Deutschland eine Regelung in den Artikeln 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 21 und 22 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006, in den Artikeln 3, 21 bis 24, 26,
27, 29 und 32 bis 41 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 und in deren Anhangen anheimgestellt oder
auferlegt wird,

1a. (weggefallen)
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2.

zur Durchfiihrung des Européaischen Ubereinkommens vom 1. Juli 1970 (ber die Arbeit des im internati-

onalen StralRenverkehr beschéaftigten Fahrpersonals (AETR) (BGBI. 1974 11 S. 1473), in der jeweils gel-

tenden Fassung, Rechtsverordnungen

a) Uber die Organisation, das Verfahren und die Mittel der Uberwachung der Durchfiihrung dieses Ab-
kommens,

b) Uber die Ausristung mit Kontrollgeraten und ihre Benutzung sowie Uber die Gestaltung und Behand-
lung der Tatigkeitsnachweise,

c) Uber Ausnahmen von den Mindestaltersgrenzen fiir das Fahrpersonal,

d) Uber die Nichtanwendung des AETR und anderweitige Vereinbarungen und,

e) soweit es zur Durchsetzung des AETR erforderlich ist, zur Bezeichnung der Tatbestande, die als Ord-
nungswidrigkeiten nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b, Nr. 2 Buchstabe b und Nr. 4 Buchstabe b
geahndet werden kénnen,

zu erlassen, soweit der Bundesrepublik Deutschland eine Regelung in Artikel 2 Abs. 2, Artikel 3, 4 und

10 Abs. 1 sowie Artikel 12 Abs. 1 des AETR und in dessen Anhangen anheimgestellt oder auferlegt wird,

zur Gewahrleistung der Sicherheit im Stralenverkehr oder zum Schutz von Leben und Gesundheit der

Mitglieder des Fahrpersonals, Rechtsverordnungen

a) Uber Arbeitszeiten, Lenkzeiten, Fahrtunterbrechungen und Schichtzeiten,

b) Uber Ruhezeiten und Ruhepausen,

c) Uber die Ausrustung mit Fahrtenschreibern und ihre Benutzung sowie Uber die Gestaltung und Be-
handlung der Tatigkeitsnachweise und

d) Uber die Organisation, das Verfahren und die Mittel der Uberwachung der Durchfilhrung dieser
Rechtsverordnungen,

e) Uber die Zulassigkeit tarifvertraglicher Regelungen Uber Arbeits-, Lenk-, Schicht- und Ruhezeiten so-
wie Ruhepausen und Fahrtunterbrechungen,

zur Flhrung eines zentralen Registers zum Nachweis der ausgestellten, abhanden gekommenen und

beschadigten Fahrer-, Werkstatt-, Unternehmens- und Kontrollkarten (Zentrales Fahrtenschreiberkarten-

register) eine Rechtsverordnung zu erlassen Uber

a) die Speicherung der Identifizierungsdaten der Fahrer, Techniker, Unternehmen und Behdérden, denen
Fahrer-, Werkstatt-, Unternehmens- oder Kontrollkarten ausgestellt worden sind, und die Speicherung
der Identifizierungsdaten der ausgestellten, verlorenen und defekten Fahrer-, Werkstatt-, Unterneh-
mens- und Kontrollkarten,

b) die Ubermittlung der Identifizierungsdaten, mit Ausnahme biometrischer Daten, an die 6ffentlichen
Stellen, die fir VerwaltungsmaRnahmen auf Grund, der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 oder darauf
beruhender Rechtsvorschriften oder fir die Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu-
standig sind,

c) den automatisierten Abruf der Identifizierungsdaten, mit Ausnahme biometrischer Daten, durch die
vorgenannten Stellen und zur Gewahrleistung des Datenschutzes, insbesondere einer Kontrolle der
Zulassigkeit der Abrufe, und der Datensicherheit,

d) die Léschung der Daten spatestens fiinf Jahre nach Ablauf der Glltigkeit der jeweiligen Karte, zu
erlassen.

§3

Verbot bestimmter Akkordléhne, Pramien und Zuschlage

Mitglieder des Fahrpersonals dirfen als Arbeitnehmer nicht nach den zurlickgelegten Fahrstrecken oder der
Menge der beforderten Guter entlohnt werden, auch nicht in Form von Pramien oder Zuschlagen fir diese
Fahrstrecken oder Gltermengen. Ausgenommen sind Vergitungen, die nicht geeignet sind, die Sicherheit im
Strallenverkehr zu beeintrachtigen.

§4
Aufsicht

(1) Die Aufsicht iber die Ausfihrung der Verordnungen (EG) Nr. 561/2006, (EU) Nr. 165/2014 und der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2135/98, des AETR sowie dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
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Rechtsverordnungen obliegt den von den Landesregierungen bestimmten Behdrden (Aufsichtsbehdrden), so-
weit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(1a) Die Aufsichtsbehoérde kann die erforderlichen MalRnahmen anordnen, die der Arbeitgeber, der Verlader,
der Spediteur, der Reiseveranstalter, der Hauptauftragnehmer, der Unterauftragnehmer und die Fahrerver-
mittlungsagentur zur Erfillung der sich aus diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten zu treffen haben.

(2) Unberlhrt bleibt die Zustandigkeit des Bundesamtes fur Logistik und Mobilitdt nach § 9 Abs. 2 dieses
Gesetzes und nach § 11 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a, § 12 Abs. 6 des Guterkraftverkehrsgesetzes.

(3) Der Unternehmer, der Fahrzeughalter und die Mitglieder des Fahrpersonals sind verpflichtet, der zustan-

digen Behorde innerhalb einer von ihr festzusetzenden Frist

1. die Ausklnfte, die zur Ausfiihrung der in Absatz 1 genannten Vorschriften erforderlich sind, wahrheitsge-
maf und vollstandig zu erteilen,

2. die Unterlagen, die sich auf diese Angaben beziehen oder aus denen die Lohn- oder Gehaltszahlungen
ersichtlich sind, zur Prifung auszuhandigen oder einzusenden; werden die Unterlagen automatisiert ge-
speichert, sind sie den zustandigen Behdrden auf deren Verlangen nach Mal3gabe von Satz 12 durch
Datenferniibertragung oder auf einem von der jeweiligen Behdrde zu bestimmenden Datentrager nach
Satz 11 zur Verfugung zu stellen.

Mitglieder des Fahrpersonals haben die Schaublatter und andere Tatigkeitsnachweise der Vortage, die nicht
mehr mitzufihren sind, unverziiglich dem Unternehmer auszuhandigen. Bei Einsatz eines digitalen Fahrten-
schreibers nach der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 hat der Unternehmer die auf der Fahrerkarte gespeicher-
ten Daten in regelmaRigen Abstdnden zu kopieren. Hierzu haben ihm die Mitglieder des Fahrpersonals die
jeweiligen Fahrerkarten zur Verfigung zu stellen. Der Unternehmer hat ferner die im Massenspeicher des
Fahrtenschreibers gespeicherten Daten in regelmaRigen Abstdnden zu kopieren. Der Unternehmer hat die
von den Fahrerkarten und den Massenspeichern kopierten Daten unter Beriicksichtigung der Grundsatze des
Satzes 12 ein Jahr ab dem Zeitpunkt des Kopierens zu speichern. Der Unternehmer hat die Schaublatter im
Sinne des Artikels 33 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 und die gemaR Artikel 35 Absatz 2 und
Artikel 37 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 sowie § 2 Abs. 3 Satz 1 und 2 der Fahrpersonalverord-
nung zu fertigenden Ausdrucke und handschriftichen Aufzeichnungen ein Jahr nach dem Ablauf der Mitfiihr-
pflicht nach Artikel 36 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 aufzubewahren. Danach sind bis
zum 31. Marz des auf das Kalenderjahr, in dem die Aufbewahrungsfrist endet, folgenden Kalenderjahres die
Daten zu I6schen und die Schaublatter und die gemaf Artikel 35 Absatz 2 und Artikel 37 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) Nr. 165/2014 und § 2 Abs. 3 Satz 1 und 2 der Fahrpersonalverordnung zu fertigenden Ausdrucke
und handschriftlichen Aufzeichnungen zu vernichten, soweit sie nicht zur Erfullung der Aufbewahrungspflich-
ten nach § 16 Abs. 2 und § 21a Abs. 7 des Arbeitszeitgesetzes, § 147 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit Abs. 3
der Abgabenordnung, § 28f Abs. 1 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nach § 17 Absatz 2 des
Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns, nach § 19 Absatz 2 des Arbeithehmer-Entsendege-
setzes oder nach § 17c Absatz 2 des Arbeitnehmertberlassungsgesetzes benotigt werden. Der Unternehmer
hat dabei dafiir Sorge zu tragen, dass eine liickenlose Dokumentation der Lenk- und Ruhezeiten gewahrleistet
ist und die Daten sowie die Schaublatter und die gemaf Artikel 35 Absatz 2, Artikel 37 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) Nr. 165/2014 und § 2 Abs. 3 Satz 1 und 2 der Fahrpersonalverordnung zu fertigenden Ausdrucke
und handschriftlichen Aufzeichnungen gegen Verlust und Beschadigung zu sichern. Er stellt den Mitgliedern
des Fahrpersonals auf Verlangen eine Kopie der von ihrer Fahrerkarte kopierten Daten zur Verfigung. Artikel
10 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 bleibt unberihrt. Im Falle der Datenfernibertragung sind die
erforderlichen technischen und organisatorischen MaRnahmen nach den Artikeln 24, 25 und 32 der Verord-
nung (EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natdrlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABI. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016,
S.72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung zur Sicherstellung des Datenschutzes und
der Datensicherheit zu treffen.

(4) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilproze3ordnung bezeichneten Angehdrigen der Gefahr
strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz lber Ordnungswidrigkeiten aussetzen
warde.
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(5) Wahrend der Betriebs- und Arbeitszeit ist den Beauftragten der Aufsichtsbehdrden, soweit dies zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist, das Betreten und Besichtigen der Grundstiicke, Betriebsanlagen,
Geschéftsraume und Beférderungsmittel gestattet. Das Betreten und Besichtigen aul3erhalb dieser Zeit oder
wenn die Betriebsanlagen oder Geschéaftsraume sich in einer Wohnung befinden, ist ohne Einverstandnis nur
zur Verhitung von dringenden Gefahren fur die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung zuldssig. Das Grundrecht
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschrankt. Soweit dies
zur Erflllung der Aufgaben der Beauftragten der Aufsichtsbehdrden erforderlich ist, kbnnen Prifungen und
Untersuchungen durchgefiihrt und die Einsicht in geschéftliche Unterlagen des Auskunftspflichtigen vorge-
nommen werden. Die MalRnahmen nach den Satzen 1, 2 und 4 sind von den zu iberwachenden Unternehmen
und ihren Angestellten, einschlieRlich der Fahrer, zu dulden.

(6) (weggefallen)

(7) Zustandige Behorde im Sinne des Artikels 4 des Anhangs zum AETR und der Artikel 15, 22 Absatz 3 und
Artikel 24 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 ist das Kraftfahrt-Bundesamt.

§ 4a
Zustandigkeiten

Antrage auf Erteilung von Fahrer-, Werkstatt- oder Unternehmenskarten sind an die nach Landesrecht
zustandigen Behorden oder Stellen zu richten. Die Lander kénnen Dritte mit dieser Aufgabe betrauen.

§ 4b Fahrerlaubnisrechtliche Auskiinfte

Durch Abruf im automatisierten Verfahren dirfen aus dem Zentralen Fahrerlaubnisregister die nach § 49 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 3, 7 bis 13 und 17 der Fahrerlaubnis-Verordnung gespeicherten Daten fur Mallnahmen
im Zusammenhang mit der Ausgabe und Kontrolle von Fahrerkarten nach der Verordnung (EU) Nr. 165/2014
an die hierfiir zustéandigen Stellen im Inland sowie in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem
Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum Gbermittelt werden. Die Verantwor-
tung flr die Zulassigkeit des einzelnen Abrufs tragt die Stelle, an die die Daten Ubermittelt werden.

§4c
Auskiinfte aus dem Fahrtenschreiberkartenregister

(1) Durch Abruf im automatisierten Verfahren dirfen aus dem Fahrtenschreiberkartenregister die nach § 12
der Fahrpersonalverordnung gespeicherten Daten fir Mallnahmen im Zusammenhang mit der Ausgabe und
Kontrolle von Fahrerkarten nach der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 an die hierflir zustandigen Behérden und
Stellen im Inland, in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union, in einem Vertragsstaat des Abkommens
Uber den Europaischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz GUbermittelt werden.

(2) Die zustandigen Behoérden und Stellen durfen die nach § 12 der Fahrpersonalverordnung gespeicherten
Daten im automatisierten Verfahren abrufen, soweit die Kenntnis dieser Daten fur MalRnahmen im Zusam-
menhang mit der Ausgabe und Kontrolle von Fahrerkarten nach der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 erforder-
lich ist. Die Daten durfen nur fir diese Zwecke verarbeitet werden.

(3) Die Verantwortung flur die Zulassigkeit des einzelnen Abrufs tragen die Behdérden und Stellen, an die die
Daten ubermittelt werden. Die fur das Fahrtenschreiberkartenregister zustéandige Stelle prift die Zulassigkeit
der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. Die fur das Fahrtenschreiberkartenregister zustédndige Stelle hat
zu gewahrleisten, dass die Ubermittiung personenbezogener Daten zumindest durch geeignete Stichproben-
verfahren festgestellt und Gberpriift werden kann.
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§5

Anordnungsbefugnis, SicherungsmaBnahmen, Zuriickweisung an der Grenze

(1) Werden bei einer Kontrolle auf Verlangen keine oder nicht vorschriftsmafig gefiihrte Tatigkeitsnachweise
vorgelegt oder wird festgestellt, da vorgeschriebene Unterbrechungen der Lenkzeit nicht eingelegt oder die
hdchstzulassige Tageslenkzeit Gberschritten oder einzuhaltende Mindestruhezeiten nicht genommen worden
sind, kénnen die zustandigen Behodrden die Fortsetzung der Fahrt untersagen, bis die Voraussetzungen zur
Weiterfahrt erfiillt sind. Tatigkeitsnachweise oder Fahrtenschreiber, aus denen sich der Regelverstol} ergibt
oder mit denen er begangen wurde, kdnnen zur Beweissicherung eingezogen werden; die Fahrerkarte darf
wahrend ihrer Gultigkeitsdauer nicht entzogen oder ihre Gultigkeit ausgesetzt werden, es sei denn, es wird
festgestellt, dass die Karte gefalscht worden ist, der Fahrer eine Karte verwendet, deren Inhaber er nicht ist,
oder die Ausstellung der Karte auf der Grundlage falscher Erklarungen oder gefélschter Dokumente erwirkt
wurde.

(1a) Ergeben sich bei einer Kontrolle konkrete Anhaltspunkte dafiir, dass der Fahrtenschreiber nicht ordnungs-
gemalf funktioniert, kann die zustandige Behdrde eine Prifung des Fahrtenschreibers nach MaRRgabe des
§ 57b Absatz 1 und 3 der StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung anordnen. Abweichend von § 57b Absatz 1
Satz 1 der StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung fallen dem Halter die Kosten der Prifung nur zu Last, wenn
festgestellt wird, dass Einbau, Zustand, Messgenauigkeit und Arbeitsweise des Fahrtenschreibers nicht vor-
schriftsmafig sind.

(2) Im grenziberschreitenden Verkehr konnen Kraftfahrzeuge, die nicht in einem Mitgliedstaat der Europai-
schen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
zugelassen sind und in das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland einfahren wollen, in Féllen des
Absatzes 1 an den AuBengrenzen der Mitgliedstaaten der Europaischen Union zuriickgewiesen werden.

(3) Rechtsbehelfe gegen Anordnungen nach den Absatzen 1, 1a und 2 sowie zur Durchsetzung der in § 4
Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 geregelten Pflichten haben keine aufschiebende Wirkung.

§6

Allgemeine Verwaltungsvorschriften

Das Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur kann im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium fUr Arbeit und Soziales mit Zustimmung des Bundesrates zur Durchfiihrung der in § 2 genannten oder
auf § 2 beruhenden Vorschriften allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen, insbesondere tber die Ertei-
lung einer Verwarnung (8§ 56, 58 Abs. 2 des Gesetzes Uiber Ordnungswidrigkeiten) wegen einer Ordnungs-
widrigkeit nach § 8 und dariber, in welchen Fallen eine solche Verwarnung nicht erteilt werden soll.

§7
Sicherheitsleistung

Wird eine angeordnete Sicherheitsleistung nicht sofort erbracht, so kann die zustandige Behorde die Weiter-
fahrt bis zur vollstdndigen Erbringung untersagen.

§8
BuBgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
1. als Unternehmer

a) einer Rechtsverordnung nach § 2 Nr. 2 Buchstabe b oder Nr. 3 oder einer vollziehbaren Anordnung
auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung fur einen
bestimmten Tatbestand auf diese Buldgeldvorschrift verweist,
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b) einer Vorschrift der Verordnung (EG) Nr. 2135/98, der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 oder des AETR
zuwiderhandelt, soweit eine Rechtsverordnung nach § 2 Nr. 1 Buchstabe e oder Nr. 2 Buchstabe e fur
einen bestimmten Tatbestand auf diese BuRgeldvorschrift verweist,

c) entgegen § 3 Satz 1 ein Mitglied des Fahrpersonals nach der zuriickgelegten Fahrstrecke oder der
Menge der beférderten Giiter entlohnt,

d) entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig
erteilt oder eine Unterlage nicht oder nicht rechtzeitig aushandigt, nicht oder nicht rechtzeitig einsendet
oder nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfugung stellt,

e) entgegen § 4 Abs. 3 Satz 6 dort genannte Daten nicht, nicht richtig oder nicht fiir die vorgeschriebene
Dauer speichert,

f) entgegen § 4 Abs. 3 Satz 7 ein Schaublatt oder einen Ausdruck nicht oder nicht fur die vorgeschrie-
bene Dauer aufbewahrt,

g) entgegen § 4 Abs. 3 Satz 9 nicht dafiir Sorge tragt, dass eine liickenlose Dokumentation oder Daten-
sicherung erfolgt,

h) entgegen § 4 Abs. 5 Satz 5 eine Mallnahme nicht duldet oder

i) einer vollziehbaren Anordnung nach § 5 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 1a Satz 1 oder § 7 zuwiderhan-
delt,

2. als Fahrer

a) einer Rechtsverordnung nach § 2 Nr. 2 Buchstabe b oder Nr. 3 oder einer vollziehbaren Anordnung
auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung fiir einen
bestimmten Tatbestand auf diese BuRgeldvorschrift verweist,

b) einer Vorschrift der Verordnung (EG) Nr. 2135/98, der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 oder des AETR
zuwiderhandelt, soweit eine Rechtsverordnung nach § 2 Nr. 1 Buchstabe e oder Nr. 2 Buchstabe e fiir
einen bestimmten Tatbestand auf diese Buf3geldvorschrift verweist,

c) entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig
erteilt oder eine Unterlage nicht aushandigt,

d) entgegen § 4 Abs. 3 Satz 2 einen Tatigkeitsnachweis nicht oder nicht rechtzeitig aushandigt,

e) entgegen § 4 Abs. 3 Satz 4 die Fahrerkarte zum Kopieren nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfliigung
stellt,

f) entgegen § 4 Abs. 5 Satz 5 eine Ma3nahme nicht duldet oder

g) einer vollziehbaren Anordnung nach § 5 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 1a Satz 1 oder § 7 zuwiderhan-
delt oder

3. als Fahrzeughalter entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder
nicht rechtzeitig erteilt oder eine Unterlage nicht oder nicht rechtzeitig aushandigt, nicht oder nicht recht-
zeitig einsendet oder nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfigung stellt oder

4. als Werkstattinhaber oder Installateur

a) einer Rechtsverordnung nach § 2 Nr. 2 Buchstabe b oder Nr. 3 Buchstabe ¢ oder einer vollziehbaren
Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung
fur einen bestimmten Tatbestand auf diese Buligeldvorschrift verweist, oder

b) einer Vorschrift der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 oder des AETR zuwiderhandelt, soweit eine
Rechtsverordnung nach § 2 Nr. 1 Buchstabe e oder Nr. 2 Buchstabe e fir einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese BuRRgeldvorschrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des Absatzes 1 Nr. 1 und 3 mit einer Geldbufe bis zu dreilig-
tausend Euro, in den Ubrigen Fallen mit einer Geldbule bis zu finftausend Euro geahndet werden.

(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b, Nummer 2 Buchstabe b oder Nummer 4
Buchstabe b, die bis zum 1. Marz 2016 unter Geltung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 begangen wurden,
kénnen abweichend von § 4 Absatz 3 des Gesetzes liber Ordnungswidrigkeiten nach den zum Zeitpunkt der
Tat geltenden Bestimmungen geahndet werden.

(4) In den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe b, Nummer 2 Buchstabe b und Nummer 4 Buchstabe
b kann eine Ordnungswidrigkeit wegen einer Zuwiderhandlung gegen das AETR auch dann geahndet werden,
wenn die Ordnungswidrigkeit nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes begangen wurde.
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§ 8a
BuBgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Unternehmer gegen die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europaischen

Parlaments und des Rates vom 15. Marz 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Stral3en-

verkehr und zur Anderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur

Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates (ABI. EU Nr. L 102 S. 1), die zuletzt durch die

Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 (ABI. L 300 vom 14.11.2009, S. 88) geandert worden ist, verstoflt, indem er

vorsatzlich oder fahrlassig

1. einen Schaffner oder Beifahrer einsetzt, der das in Artikel 5 genannte Mindestalter nicht erreicht hat,

2. nicht dafiir sorgt, dass die in Artikel 6 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 oder 3 genannten Lenkzeiten, die in Artikel 7
Satz 1 genannte Fahrtunterbrechung oder die in Artikel 8 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 bis 7 genannten Ruhezei-
ten vom Fahrer eingehalten werden,

3. entgegen Artikel 16 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 3 Buchstabe a Halbsatz 1 einen Fahrplan oder
einen Arbeitszeitplan nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig erstellt oder

4. entgegen Artikel 16 Abs. 3 Buchstabe c einen Arbeitszeitplan nicht oder nicht mindestens ein Jahr auf-
bewahrt.

Im Fall von Satz 1 Nummer 2 sorgt der Unternehmer auch dann nicht daflr, dass die regelmafige wdchentli-

che Ruhezeit nach Artikel 8 Absatz 6 eingehalten wird, wenn diese im Fahrzeug oder an einem Ort ohne

geeignete Schlafmoglichkeit verbracht wird.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer als Fahrer gegen die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 verstof3t, indem er vor-

satzlich oder fahrlassig

1. einein Artikel 6 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 oder 3 genannte Lenkzeit, die in Artikel 7 Satz 1 genannte Fahrt-
unterbrechung oder eine in Artikel 8 Abs. 2 Satz 1, Absatz 4, 5, 6, 6a Satz 1 oder Absatz 7 genannte
Ruhezeit oder Ruhepause nicht einhalt,

2. entgegen Artikel 6 Abs. 5 eine andere Arbeit oder eine Bereitschaftszeit nicht, nicht richtig oder nicht in
der vorgeschriebenen Weise festhalt,

3. entgegen Artikel 12 Satz 2 Art oder Grund einer Abweichung nicht, nicht richtig, nicht in der vorgeschrie-
benen Weise oder nicht rechtzeitig vermerkt oder

4. entgegen Artikel 16 Abs. 2 Unterabs. 2 einen Auszug auf dem Arbeitszeitplan oder eine Ausfertigung des
Linienfahrplans nicht mit sich fiihrt.

Im Fall von Satz 1 Nummer 1 wird die regelmaRige wochentliche Ruhezeit nach Artikel 8 Absatz 6 auch dann

nicht eingehalten, wenn diese im Fahrzeug oder an einem Ort ohne geeignete Schlafmaoglichkeit verbracht

wird.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer als Unternehmer, Verlader, Spediteur, Reiseveranstalter oder Fahrervermitt-
ler einen Befdrderungszeitplan vertraglich vereinbart und nicht sicherstellt, dass dieser Beférderungszeitplan
nicht gegen eine in Absatz 2 Nr. 1 genannte Vorschrift verstofRt.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen der Abséatze 1 und 3 mit einer GeldbulRe bis zu dreiligtausend
Euro, in den Gbrigen Fallen mit einer Geldbule bis zu flinftausend Euro geahndet werden.

(5) In den Fallen der Absatze 1 und 2 kann die Ordnungswidrigkeit auch dann geahndet werden, wenn sie
nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes begangen wurde.

§9
Zustandigkeit fiir die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

(1) Wird ein Verstol3 in einem Unternehmen begangen, das im Geltungsbereich dieses Gesetzes seinen Sitz
oder eine geschaftliche Niederlassung hat, ist nur die Verwaltungsbehdrde ortlich zustandig, in deren Bezirk
die geschaftliche Niederlassung oder der Hauptsitz des Betriebes liegt, bei dem der Betroffene tatig ist. Die
§§ 38 und 39 des Gesetzes liber Ordnungswidrigkeiten gelten entsprechend. Soweit nach Satz 1 oder Satz 2
eine Verwaltungsbehorde zustandig ist, die nicht auch fiir die Kontrolle der Bestimmungen dieses Gesetzes
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auf dem Betriebsgelande zustandig ist, unterrichtet diese Verwaltungsbehdrde die fir die Kontrollen der Best-
immungen dieses Gesetzes auf dem Betriebsgeldnde zustandige Behorde lber begangene Ordnungswidrig-
keiten.

(2) Wird ein Verstol3 in einem Unternehmen begangen, das im Geltungsbereich des Gesetzes weder seinen
Sitz noch eine geschaftliche Niederlassung hat, und hat auch der Betroffene im Geltungsbereich des Gesetzes
keinen Wohnsitz, so ist Verwaltungsbehoérde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Uber Ordnungs-
widrigkeiten das Bundesamt fur Logistik und Mobilitat.

(3) (weggefallen)

(4) (weggefallen)

§10
Datenschutzbestimmungen

(1) Die nach § 9 fir die Durchfiihrung von Bufigeldverfahren zustandigen Behorden dirfen folgende perso-
nenbezogene Daten Uber laufende und abgeschlossene BuRgeldverfahren wegen der in § 8 Absatz 1 und der
in § 8a Absatz 1 bis 3 genannten Ordnungswidrigkeiten verarbeiten, soweit dies fiir die Erfiillung ihrer Aufga-
ben oder fur Zwecke der Beurteilung der Zuverlassigkeit des Unternehmens, bei dem die betroffene Person
angestellt ist, erforderlich ist:

1. Name, Anschrift, Geburtsdatum und Geburtsort der betroffenen Person, Name und Anschrift des Unter-
nehmens,

Zeit und Ort der Begehung der Ordnungswidrigkeit,

die gesetzlichen Merkmale der Ordnungswidrigkeit,

Bufigeldbescheide mit dem Datum ihres Erlasses und dem Datum des Eintritts ihrer Rechtskraft sowie
die H6he der Geldbule und

das Datum der Verwarnung oder des Erlasses des Verwarnungsgeldes.

o0 hr®N

(2) Die in Absatz 1 genannten Behorden Gbermitteln die Daten nach Absatz 1 fir die dort genannten Zwecke

1. an offentliche Stellen, soweit die Daten fur die Entscheidung Gber den Zugang zum Beruf des Giter- und
Personenkraftverkehrsunternehmers erforderlich sind,

2. auf Ersuchen an Gerichte und die Behoérden, die in Bezug auf die Aufgaben nach diesem Gesetz Verwal-
tungsbehdrde nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten sind oder

3. inden Fallen des § 9 Absatz 1 Satz 3 an die fiir die Kontrollen der Bestimmungen dieses Gesetzes auf
dem Betriebsgeldnde zustandigen Verwaltungsbehoérden.

(2a) Die in Absatz 1 genannten Behdrden haben Zuwiderhandlungen, die Anlass geben, an der Zuverlassigkeit
des Unternehmers und der Verkehrsleiter zu zweifeln, dem Unternehmen und der fiir das Unternehmen zu-
sténdigen Erlaubnisbehérde nach § 3 Abs. 7 des Gliterkraftverkehrsgesetzes oder der Genehmigungsbehérde
nach § 11 Abs. 1 des Personenbefdorderungsgesetzes mitzuteilen. Zur Feststellung von Wiederholungsfallen
haben sie die Zuwiderhandlungen der Angehérigen desselben Unternehmens zusammenzufihren.

(3) Eine Ubermittlung unterbleibt, soweit hierdurch schutzwiirdige Interessen der betroffenen Person beein-
trachtigt wirden und nicht das o6ffentliche Interesse das Geheimhaltungsinteresse der betroffenen Person
Uberwiegt.

(4) Der Empfanger darf die nach Absatz 2 Ubermittelten Daten nur fiir den Zweck verarbeiten, zu dessen
Erflllung sie ihm Ubermittelt werden.

(5) Erweisen sich Ubermittelte Daten als unrichtig, so ist der Empfanger unverziglich zu unterrichten, wenn
dies zur Wahrung schutzwirdiger Interessen der betroffenen Person erforderlich ist.
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(6) Die nach den Absatzen 1 und 2 gespeicherten Daten sind zwei Jahre nach dem Eintritt der Rechtskraft
des BuRRgeldbescheides zu I6schen. Wurde das Bufgeld zwei Jahre nach Rechtskraft des BuRgeldbescheides
noch nicht oder nicht vollstandig gezahlt, so sind die nach den Absatzen 1 und 2 gespeicherten Daten erst bei
Eintritt der Vollstreckungsverjdhrung zu léschen. Wurde die betroffene Person schriftlich verwarnt oder das
Verfahren eingestellt, so sind die Daten zwei Jahre nach dem ErlaR® der Verwarnung zu I8schen. Daten ein-
gestellter Verfahren sind unverziglich zu I6schen.

(7) § 25 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 23 Absatz 1 Nummer 3 und 4 des Bundesdatenschutzgesetzes
sowie die entsprechenden Vorschriften der Landesdatenschutzgesetze bleiben unberihrt.

§ 11

(Inkrafttreten)

Version 01/2023
Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wiirttemberg 9




	Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen und Straßenbahnen (Fahrpersonalgesetz – FPersG)
	§ 1 Anwendungsbereich
	§ 2 Rechtsverordnungen
	§ 3 Verbot bestimmter Akkordlöhne, Prämien und Zuschläge
	§ 4 Aufsicht
	§ 4a Zuständigkeiten
	§ 4b Fahrerlaubnisrechtliche Auskünfte
	§ 4c Auskünfte aus dem Fahrtenschreiberkartenregister
	§ 5 Anordnungsbefugnis, Sicherungsmaßnahmen, Zurückweisung an der Grenze
	§ 6 Allgemeine Verwaltungsvorschriften
	§ 7 Sicherheitsleistung
	§ 8 Bußgeldvorschriften
	§ 8a Bußgeldvorschriften
	§ 9 Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
	§ 10 Datenschutzbestimmungen
	§ 11 (Inkrafttreten)

